


Erläuterungen 

Der Begriff „Fälle“ umfasst vollendete Fälle und strafbare Versuche. 

AQ = Aufklärungsquote = 

aufgeklärte Fälle x 100 

───────────────────── 

bekannt gewordene Fälle 

Opfer und Tatverdächtige 

Im Gegensatz zu Tatverdächtigen, bei denen eine echte Tatverdächtigenzählung im Berichtsjahr erfolgt (Jede bzw 

jeder  Tatverdächtige wird bei „Betrug §§ 263, 263a, 264, 264a, 265, 265a-e StGB“ nur einmal gezählt, unabhängig 

von der Anzahl der ihr bzw. ihm in diesem Deliktsbereich zugeordneten Straftaten.), wird bei Opfern die Häufig-

keit des „Opferwerdens“ gezählt (Wird eine Person mehrfach Opfer, so wird sie auch mehrfach registriert.). 

*) Betrug §§ 263, 263a, 264, 264a, 265, 265a-e StGB 

Hinweis: 

Mit dem „51. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Strafbarkeit von Sportwettbetrug und Manipulation 

von berufssportlichen Wettbewerben“ vom 11.04.2017 wurden neue Straftatbestände eingeführt. Im PKS-

Straftatenkatalog wurden demzufolge zwei neue Erfassungsschlüssel im Betrugsbereich eingeführt. 

Dies hat zur Folge, dass der Vergleich der Betrug-Straftaten (Schlüssel 510000) ab dem Berichtsjahr 2018 mit den 

Vorjahren nur eingeschränkt möglich ist. 

  



Impressum 

Herausgeber 

Bundeskriminalamt, 65173 Wiesbaden 

Stand: 

Juni 2022, V 1.0 

Gestaltung 

Bundeskriminalamt, 65173 Wiesbaden 

Bildnachweis 

Bundeskriminalamt / S. 1 

Bevölkerungszahlen 

Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021 

Bevölkerung am 31.12.2020 

Weitere Publikationen des Bundeskriminalamtes zum Herunterladen finden Sie ebenfalls unter:  
www.bka.de 

Diese Publikation wird vom Bundeskriminalamt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben.  
Die Publikation wird kostenlos zur Verfügung gestellt und ist nicht zum Verkauf bestimmt. 

Nachdruck und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe des Bundeskriminalamtes.  


